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Artikel I-13: Bereiche mit geteilter Zuständigkeit

(1) Die Union hat eine mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, wenn ihr die

Verfassung außerhalb der in den Artikeln I-12 und I-16 genannten Bereiche eine Zuständigkeit

zuweist.

(2) Die geteilte Zuständigkeit erstreckt sich auf die folgenden Hauptbereiche:

− Binnenmarkt, einschließlich Festlegung der Wettbewerbsregeln,

− Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,

− Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze,

− Verkehr und transeuropäische Netze,

− Energie,

− Sozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte,

− wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt,

− Umwelt,

− Verbraucherschutz,

− Sicherheitsmaßnahmen von gemeinsamem Interesse im Bereich des Gesundheitswesens.

(3) In den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt hat die Union
eine Zuständigkeit, Maßnahmen zu treffen und insbesondere Programme zu erstellen und
durchzuführen, ohne dass ihre Ausübung die Mitgliedstaaten daran hindert, ihre Zuständigkeiten
ausüben.

(4) In den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe hat die Union
eine Zuständigkeit, Maßnahmen zu treffen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen, ohne dass
ihre Ausübung die Mitgliedstaaten daran hindert, ihre Zuständigkeiten ausüben.



Explanation (if any) :

Die Wettbewerbsregeln im Binnenmarkt gehören zu den geteilten Kompetenzen zwischen der

Union und den Mitgliedstaaten (s. auch Erläurung zu Artikel 12).

Zur Frage der Schaffung eines eigenen Energieartikels gibt es im Konvent, aufgrund

unterschiedlicher energiepolitischer Ausrichtungen in den Mitgliedstaaten, strittige

Sichtweisen, die in der Kürze der verbleibenden Zeit nicht zufriedenstellend gelöst werden

können. Auf die Ausarbeitung eines gesonderten Energieartikels, das über den

gemeinschaftlichen Besitzstand hinausgeht sollte daher verzichtet werden. Etwaige

energiepolitische Fragen sollten auch weiterhin im Rahmen des gemeinschaftlichen

Besitzstandes geregelt werden.

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt: Die Union hat hier lediglich unterstützende

Aufgaben. In der Strukturpolitik ergibt sich dies aus dem heutigen Art. 159 Abs. 1 Satz 3

EGV, der explizit von der unterstützenden Rolle der Gemeinschaft spricht. Dieser Artikel

sollte richtigerweise in Art. III-112 unverändert übernommen werden. Der wirtschaftliche

und soziale Zusammenhalt sollte damit in die Liste des Art. I-16 aufgenommen werden.


